
Swaßburg, Magdeburg, Jülich. — Ausgang Johann Georgs. 141

und darum hielten sich die Pfalzgrafen von Neuburg und Zweibrücken, die
jüngere Schwestern geheiratet hatten und Söhne von ihnen besaßen, an den

früher geleisteten Verzicht nicht gebunden: Neuburg verlangte die ganze Erb-
schaft für sich, Zweibrücken wollte sie mit Neuburg teilen. Außerdem machte auch
Kursachsen Ansprüche geltend, die zwar minder gut begründet waren, vom
Kaiser aber gern berücksichtigt wurden, weil sie die Lage noch verwickelter machten.
Alle Versuche zu gütlicher Anseinandersetzung zwischen den verschiedenen An-
sprüchen waren vergeblich; doch kam man 1593 überein, beim Kaiser die Zu-

stimmung zur Besitzergreifung des Landes und Ausübung der Vormundschaft

durch alle Beteiligten unter Vorbehalt der Rechte eines jeden einzelnen nach-
zusuchen. Der Kaiser gab aber diese Zustimmung nicht; und auch auf dem
Neichstage zu Regensburg, auf den er die Antragsteller verwiesen hatte, kam es
zu keiner Entscheidung; die Sache wurde vielmehr geflissentlich verschleppt. In-
zwischen näherte sich der spanisch-niederländische Krieg den Grenzen des streitigen
Landes, das beide Teile gern zu ihrer Operationsbasis gemacht haben würden.

Jülich war von den Spaniern bedroht. Aber am brandenburgischen Hofe scheute

man vor dem Wagnis zurück, sich im Vertrauen auf die Stände und auf die

Hilfe der Gegner Spanicns im Lande festzusetzen. Bei einem solchen Versuch
wäre es nötig gewesen, mit Frankreich und der niederländischen Republik in

ein Bündnis zu treten; aber Johann Georg hatte eine starke Abneigung gegen
die Verbindung mit den calvinistischen Rebellen in den Niederlanden, und auch

mit Frankreich wagte er nicht sich offen zu verbünden. Auf einem Tage zu

Heidelberg, wo Georg Friedrich von Ansbach und der magdeburgische Administra-
tor Joachim Friedrich die brandenburgische Sache vertraten, kam man 1595

zu dem Beschluß, weder mit den Niederlanden noch mit Frankreich sich in ein

Bündnis einzulassen, auch keine Besitzergreifung in Jülich vorzunehmen, sondern
erst noch einmal beim Kaiser um eine baldige Entscheidung anzuhalten. In-

dessen ist auch daraus nichts geworden. Es wäre dazu nötig gewesen, mindestens
mit den beiden pfälzischen Höfen eine Verständigung herbeizuführen; eine solche
ist aber nicht erzielt worden. Hinzu kam, daß im brandenburgischen Hause selbst
ein Familienzwist ausbrach, dessen Anlaß das Testament Johann Georgs von
1596 war. In diesem war dem ältesten Sohn aus dritter Ehe, dem Markgrafen

Christian, die Neumark verschrieben worden, während seine jüngeren Brüder
mit Deputat-Einkünften abgefunden wurden. Durch diese Teilung gedachte
Johann Georg einem Zwist unter den Brüdern vorzubeugen und so die Zukunft

seines Hauses am besten sicherzustellen, während Joachim Friedrich darin eine
verderbliche Maßregel sah, die die Macht des brandenburgischen Hauses zerstören
werde. Trotz des offenen Widerspruchs des Kurprinzen vollzog Johann Georg
das Testament und ließ es vom Kaiser bestätigen. Am 8. Januar 1598 ist er

dann gestorben.

Hof- und Landesverwaltung.

Die patrimoniale Anffassung des Fürstenstaats, wie sie diesem Testament
und auch der früheren Teilung zugrunde liegt, kennzeichnet den Geist der
Epoche, die mit Johann Georg zu Ende ging, in ganz besonderer Weise. Der

Fürst erscheint in erster Linie noch als der größte Grundbesitzer im Lande; das
Leben an seinem Hofe bietet das Bild einer großen patriarchalischen, noch ganz
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auf Naturalwirtschaft begründeten Haushaltung. Im 16. Jahrhundert ist die
Residenz des Kurfürsten im Schlosse zu Cölln an der Spree allmählich fest—

geworden; während Joachim I. noch einen Teil des Jahres in Tangermünde
an der Elbe zuzubringen pflegte, bleibt der Hof nach dem erweiternden Umban

des Schlosses durch Joachim 1I. meist das ganze Jahr hindurch in Berlin, ab-
gesehen von den Reisen des Kurfürsten und von dem häufigen Jagdaufenthalt in

der Umgebung Berlins, in der Schorfheide oder in anderen Forsten, wo Jagd-

schlösser vorhanden waren. Im Schlosse zu Cölln an der Sprce, das mit seiner

Umgebung eine besondere „Freiheit“ (Immunität) bildet, in welche die Gewalt
der städtischen Obrigkeiten nicht hinüberreicht, lebt der Kurfürst mit seiner Familie
und seinen Räten und Dienern noch wie in einem großen gemeinsamen Haushalt
zusammen, wic es uns die Hofordnung von 1537 in anschaulicher Weise vor

Augen führt. Das benachbarte Amt Mühlenhof mit den kurfürstlichen Mühlen
(am heutigen Mühlendamm) bildete die ökonomische Grundlage für die Unter-
haltung der etwa 400 Personen, die sich beständig am Hofe aufhielten und für

die auch noch etwa 200 Pferde im kurfürstlichen Marstall gefüttert wurden. Auf
dem Mühlenhof kam der Überschuß an Nahrungsmitteln zusammen, der auf

den fürstlichen Domäncnämtern der Umgegend zur Verfügung stand: Korn,
Vieh, Geflügel, Fische, und was sonst noch zu des Lebens Notdurft und Nahrung
gehört. Hier wurde unter der Aufsicht des Amtshauptmanns gemahlen, gebacken,
geöraut und geschlachtet; hier wurde das Futter für die Pferde ausgegeben und
von hier aus der Hof mit Speise und Trank versorgt.

Im Vorzimmer des Kurfürsten versieht der adlige „Türknecht“ den Dienst
eines modernen Flügeladjutanten. Die engere Umgebung des Herrschers sind

seine geschworenen Kämmerer; die weitere Umgebung ist die Gesamtheit der
kurfürstlichen „Diener“, d. h. der Edellente, die dem Kurfürsten am Hofe auf-

warten und je nach ihrem Rang mit einem oder mehreren Rossen versehen sind,
wonach sie als Einrosser, Zweirosser oder Dreirosser usw. bezeichnet werden. An
der Spitze dieses reisigen Gefolges steht der Marschalk, der oberste Hofbeamte des
Kurfürsten, der die Leitung des ganzen Hofhalts und neben der Aufsicht auch die

Gcerichtsbarkeit über das gesamte Hofgesinde der Schloßfreiheit ausübt. Neben

ihm steht als sein Vertreter und Gehilfe der Haushofmeister, dem hauptsächlich
die Uberwachung des ökonomischen Betriebes obliegt; auch ein Schloßhauptmann
war bestellt; doch hatte er hier nicht eine militärische Bedeutung wie in Küstrin.
Unter diesen höheren Veamten hatte der Hausvogt für die Aufrechterhaltung
der Ordnung, der Küchenmeister für die wirtschaftliche Versorgung des Hofhalts,
Futtermarschalk und Stallmeister für den Marstall zu sorgen. Das Hofgesinde
wird vom Kurfürsten nicht bloß gespeist, sondern auch gekleidet. Die gewöhnliche
Hofkleidung gehörte für Herren und Knechte zu den regelmäßigen Bedingungen
des Dienswertrags; ein besonderer Hofschneider mit seinen Gesellen gehört mit
zum kurfürstlichen Ingesinde.

Das Tagcsleben beginnt und endet früh. Im Sommer um vier, im

Winter um fünf werden die Tore geöffnet; dann beginnt der Dienst in Küche

und Marstall. Die Räte kommen im Sommer um sechs, im Winter um

sieben Uhr zusammen. Jeden Morgen in der Frühe geht der Hof zur Kirche,
auch noch in der protestantischen Zeit. Um 7 oder 8 Uhr wird die Morgensuppe

vcrabreicht; um 9 oder 10 Uhr findet die Mittagsmahlzeit, um 4 die Abend-
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mahlzeit statt. Räte, Edelleute und auch die Einrosser speisen mit dem Kurfürsten
zusammen im Rittersaal, jede Gruppe an einem besonderen Tisch. Eine Viertel-
stunde, nachdem zu Tisch geblasen worden ist, wird das Tor geschlossen und
niemand mehr ein= und ausgelassen, damit nicht Speisen und Getränke heimlich
„abgeschleppt“ würden — ein Mißbrauch, der sehr im Schwange gewesen zu sein

scheint. Marschalk und Hofmeister haben daranf zu sehen, daß alle sich bei Tisch
fein züchtig und stille verhalten; pommersche Hofordnungen finden es nötig zu
verbieten, daß niemand bei Tisch den andern mit Knochen und Gräten oder auch

mit Brot= und Fleischstücken werfen solle. Der Keller, aus dem Wein und Bier

auf den Tisch kommt, wird nach der Mahlzeit geschlossen. Die Hofordnung des
Markgrafen Hans von Küstrin bestimmt noch ausdrücklich, daß der Marschalk
„keine unordentliche oder überflüssige Sauferei gestatten“ solle; „es wäre dann
Sache, daß Fremde vorhanden, daß man denselben zu Ehren solches tun müßte“.
Ebenda wird auch ausdrücklich verboten, daß in dem Frauenzimmer, wohin sich
die Junker nach der Mahlzeit begeben durften, keine Sauferei verstattet werden
solle. Bei diesen geselligen Zusammenkünften hat die Hofmeisterin darauf zu
sehen, daß die Jungfrauen alle in einer Reihe auf einer langen Bank neben-

einander sitzen bleiben; alles „Winkelsitzen“ und heimliche Gespräch ist ver-
boten; es gilt auch nicht für statthaft, daß die Jungfrauen viel hin und wieder
gehen oder neben den Männern stehen. Um 8 Uhr wird den Besuchern abgeklopft

und das Frauenzimmer verschlossen. Das Tagesleben am Hofe ist zu Ende;

alles geht zur Ruhe; Feuer und Licht im Schlosse wird gelöscht; die Tore werden
im Sommer um 9 Uhr, im Winter etwas früher geschlossen.

Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts lockert sich die patriarchalische

Geschlossenheit dieses Hofhaushalts in einigen Stücken; namentlich die Räte
beginnen sich mit ihrem Familienhaushalt abzusondern; statt der Verpflegung
und Kleidung bei Hofe wird ein Kost= und Kleidergeld verabreicht; aber das ganze

Amtswesen in Kammer, Kanzlei und Ratstube bleibt noch auf lange hinaus wie
eine häusliche Angelegenheit des Fürsten dem Hofe und dem Schlosse einverleibt.
Unter Joachim II. und Johann Georg hatte die kurfürstliche Kammer, die ur-

sprünglich die besondere Kasse des Fürsten, ähnlich der späteren Schatulle, war,
zugleich aber auch der Sitz einer primitiven Kabinettsregierung, wie sie im
16. Jahrhundert überall herrschte, eine größere Bedentung, als die spärliche

Überlieferung auf den ersten Blick vermuten läßt. Kammerräte und Kammer-
schreiber waren die vertrautesten Gehilfen des Kurfürsten in den täglichen Re-
gierungsangelegenheiten; Männer wie Thomas Matthias unter Joachim II. und
Johann Köppen d. A. unter Johann Georg haben in der Stellung als Kammer-

rat eine bedentende Rolle gespielt und zwar bezeichnenderweise oft im Gegensatz

zu den Kanzlern Lampert und Christian Distelmeyer. In der Kammer scheint
auch der Schwerpunkt der Domänenverwaltung gelegen zu haben, für welche
erst unter Johann Georg, seit 1588 etwa, ein besonderes Organ in der sogenannten
„Amtskammer“ erscheint. Früher pflegte der seit 1470 am Hofe eingesetzte Rent-
meister, der die kurfürstlichen Gefälle vereinnahmte, auch zu gewissen Zeiten des
Jahres mit Hilfe einiger dazu abgeordneter Räte die Rechnungen der Domänen=

amtleute zu prüfen.
Die Stellung der Räte hat im 16. Jahrhundert eine bedeutende Wandlung

ersahren. Im 14., 15. Jahrhundert und noch zum Teil unter der Regierung
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